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Bericht und Antrag

des

Verwaltungsrates der schweizerischen Bundesbahnen an
den schweizerischen Bundesrat zuhanden der Bundes-
versammlung betreffend den Bericht der General-
direktion itber die Geschéftsfihrung und die Rech-
nungen der schweizerischen Bundesbahnen fur das

Jahr 1912.
~(Vom 29. April 1913.)

/

Hochgeachteter Herr Bundesprdsident !
Hochgeachtete Herren Bundesriite !

Die von der Generaldirektion aufgestellten Jahresrechnungen
der schweizerischen Bundesbahnen und der von ihr erstattete
Geschiiftsbericht fiir das Jahr 1912 sind von uns laut Vorschrift
des Art. 17, Ziffer 3, des Bundesgesetzes vom 15. Oktober 1897
betreffend dle Erwerbung und den Betrieb von Eisenbahnen fiir
Rechnung des Bundes und die @fganisation der Verwaltung der
schweizerischen Bundesbahnen gepriift worden.

Gemiiss bisheriger Ubung wurden die Rechnungen fir das
Geschiiftsjahr 1912 einer Delegation aus der Mitte unserer stiin-
digen Kommission zur Vorpriifung iiberwiesen; diese hat sich
durch Vornahme von Stichproben von der richtigen Rechnungs-
fohrung und von der genauen Ubereinstimmung der gedruckten
Rechnungen mit den Eintragungen in die Biicher uberzeugt.
Die Delegation hat ferner durch Stichproben den Bestand der
eigenen Wertschriften der Bundesbahnverwaltung, der zur Auf-
bewahrung iibergebenen Obligationen und der hinterlegten Kau-
tionen kontrolliert und sich die iiber alle Anderungen im  Bestande
der vorhandenen Titel gefiihrten detaillierten Protokolle vorlegen
lassen. Nach allen Richtungen ist eine piinktliche Ordnung fest-
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gestellt worden. Um fiir % w%Prﬁfnng Zeit zu gewinnen, hat
'ﬁ_{&* Delegation die genannten Konstatierungen zum Teil schon

2

ij-.ji‘mr_ Laufe des Monates Februar 1913 vorgenommen.

% Zu den gedruckten Jahresrechnuncren ist vorerst in for-

i

"meller Bez1ehuncr zu bemerken, dass die Generaldirektion im

Einvernehmen mit der standlgen Kommission folgende Verein-
fachungen versuchsweise durchgefiihrt hat:

a. Der Abschnitt der Jahresrechnung ,Vergleichung der
Bauausgaben mit dem Budget und Zusammenzug
auf Ende des Rechnungsjahres“ (Seiten 84/177 der Rech-
nung fiir 1911) ist mit Ausnahme der Rekapitulation weggelassen
worden, indem das bisher mitgeteilte Detail zu wenig allgemeines
Interesse bietet, um .in der Rechnung abgedruckt zu werden.
Selbstverstindlich wird die Vergleichung auch kiinftig vorgenommen
und es steht die betreffende Tabelle bei der Verwaltung jederzeit
zur Einsicht zur Verfiigung, so dass iiber jedes in Ausfiihrung
begriffene Bauobjekt Aufschluss erteilt werden kann; nur die
Verdffentlichung im Druck filll weg. Es ist iibrigens zu be-
merken, dass dieser Abschnitt seit 1902 auf ausdriickliches Ver-
langen der stiinderitlichen Bundesbahnkommission in die gedruckte

. Rechnung aufgenommen worden war. Die  Ausgaben fiir die

vollendeten Bauobjekte (Seiten 52/83 der Rechnung fiir 1911)
sollen auch kiinftig im Detail mitgeteilt werden, da sich diese
Darstellung auf eine Rechnungsvorschrift des Bundesrates stiitzt.

. b. Die Rechnungen der Hiilfsgeschifte, Material-
verwaltungen und Werkstitten (Seiten 180/205 der Rechnungen
fir 1911 und Seiten 90/95 fir 1912) sind in der Weise ver-
einfacht - worden, dass die Vergleichung mit dem Budget und
mit der Rechnung des Vorjahres nicht mehr fiir jeden Kreis
durchgefithrt, sondern nur moch fiir das Total der Kreise mit-
geteilt ist; dadurch werden 20 Druckseiten erspart, ohne dass
eine der massgebenden Ziffern weggelassen wiire.

Die genannten zwei Vereinfachungen vermindern nicht nur

“die Druckkosten fiur die Jahlesrechmmg, sondern verkiirzen auch

die Zeit der Drucklegung, so dass mindestens eine Woche fur die
Rechnungspriifung gewonnen worden ist.

‘Mit diesem Versuche ist die Priifung der im Geschiiftsberichte
der Generaldirektion auf Seite 23 unter Ziffer 17 erwiihnten Ein-
ladung des eidgendssischen Eisenbahndepartementes nicht erledigt,
das mit Schreiben vom 5. September 1912 erkliirt hat, dass es
zu der vgn ups angeregten Verlingerupg der Fust fﬂr Aufstel-
lung der Jahresrechnungen und des Geschaftsbermhtes der Bundes-
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bahnen nicht Hand bieten kinne, dagegen Untersuchung ver-
langte, ob nicht eine Vereinfachung dieser Drucksachen muglich
sei. Wir behalten uns vielmehr eine beziigliche Antragstellung
nach Eingang eines Berichtes der Generaldirektion vor.

* = L]

Nach diesen formellen Bemerkungen gehen wir zur mate-
riellen Prifung iiber und konstatieren mit Befriedigung, dass
auch der Rechnungsabschluss ftir das Jahr 1912 als ein guter
bezeichnet werden darf. Es gilt das in erster Linie von der
Betriebsrechnung.

Es haben betragen:

die Betriebseinnahmen . . . . . . Fr. 206,056,419
die des Vorjahres . . . . . . . . . . 196,611,857
somit Vermehrung . . . . . . . . . Fr. 9,544,562
die Betriebsausgaben. . . . . . . Fr. 136,883,959
die des Vorjahres . . . . . . . . . . 124,647,775
somit Vermehrung . . . . . . . . . Fr. 12,236,184

Der Uberschuss der Betriebseinnahmen iiber die
Betriebsausgaben mit Fr. 69,172,460 ist allerdings um Franken
2,691,622 kleiner als der des Vorjahres mit Fr. 71,864,082,
Dabei ist aber zu heachten, dass der Einfluss der Gehalts- und
Lohnerhshungen zufolge des neuen Besoldungsgesetzes fiir 9 Monate
in volle Wirksamkeit getreten ist

Die Transporteinnahmen erzeigen eine Vermehrung
von Fr. 9,228 556 — 4,0 % (1911: 4,18 °%); von denselben

fallen auf den Personen- Fr. 1912 1911 1910
transport. . . . . 79,741,480 = 40,5:%0 41,3:%0 42,0s%0
Gepiick-, Giiter- und

’[‘jertrunspoft g b B :117,955,693 = '59,000/0 58,390/0 57.970/0

- Wie im Jahre 1911 gegenitber 1910 hat sich somit auch
1912 das prozentuale Verhiltnis wieder zugunsten des Giiter-
verkebhrs verschoben, ein finantziell giinstiges Ergebnis, indem
die Zugsleistungen fiir den Gitterverkehr ungefihr 30°/o aus-
machen gegeniiber 70°%o fiir den Personenverkehr (1911: Total
der Auoskllometer 33,214,262, wovon Schnell- und Personenztige
28,9217, 939 und (mterzuge 9, 986 ,325, darunter reine Gilterzige
7 76‘3 385 und soILhe mit’ Pemonenbel‘orderung 1,522,940 Au«rs
kllometer)



Beziiglich der Vermehrung der Betriebsausgaben um
Fr. 12,236,184 gleich 9,52°/0 gegeniiber dem Vorjahre ist hervor-
Auheben, cla.ss die zufolge der Durchfithrung des neuen Besol-
dungsgesetzes seit dem 1. April 1912 eingetretene Ausgaben-
vermehrung fiir Besoldungserhthungen und Taglohnerhohungen,
nach Abzug der vorher schon fiir ausserordentliche Zulagen aus-
gerichteten Betrige von Fr. 4,483,154, Fr. 5,815,395 ausmacht;
dazu kommen die damit zusammenhéingenden ausserordentlichen
Einlagen in die Pensions- und Hiilfskasse im Betrage von rund
Fr. 1,800,000, und es betragen daher die zur.Bewiltigung des
bedeutend gestiegenen Verkehrs aufgewendeten Mehrkosten rund
Fr. 4,600,000 gleich 3,;°/o der Betriebsausgaben von 1911, die
sich auf Fr. 124,647,775 belaufen haben.

Der Betriebskoeffizient ist zufolge dieser Mehrausgaben um
2,5 gestiegen und betrigt fiir 1912 66,76, wihrend er war:
1911 : 64,26, 1910: 65,48, 1909: 70,52, 1908: 72,82, 1907 : 69,22,
1906: 67,49, 1905: 66,43, 1904: 67,65, 1903: 65s.

Diese Erhohung des Betriebskoeflizienten trotz einer be- -
deutenden Zunahme des Verkehrs ruft nachdriicklich in Erinne-
rung, dass auch fir die Zukunft vorsichtiges Masshalten in den
~ Ausgaben geboten ist. Eine weitere erhebliche Steigerung der-

selben muss um so eher vermieden werden, da keine Sicherheit
dafar besteht, dass die Kinnahmen stets im gleichen Verhiiltnis
sich vermehren werden, wie dieses 1912 beim Giiterverkehr in
der ganz ausnahmsweisen Hohe von 6,64%/0 der Fall war; normal
war die Zunahme der Einnahmen aus dem Personenverkehr um
2,12 %0. Laut der Zusammenstellung der monatlichen Betriebs-
ergebnisse fir- das I. Quartal 1913 ist allerdings noch eine Ein-
nahmenvermehrung von Fr. 1,067,004 zu konstatieren; sie wird
aber durch die Ausgabenvermehrung von Fr. 3,535,021 iiberholt,
so dass der Betriebsitberschuss um Fr. 2,468,017 kleiner ist. Der
wesentlichste Teil -der- Ausgabenvermehrung gegenither dem Vor-
jahr wird allerdings mit dem 1. April 1913 aufhéren, da von
diesem Zeitpunkt an das neue Besoldungsgesetz schon 1912
wirksam war.

Uber. die Betriebseinnahmen wie iiber die Betrlebsaquu.ben
gibt der- Gescha.ft.sbericht der Generaldirektion im einzelnen ein-
lisslich Auskunft; wir glauben von einer Wiederholung der
Zahlen und ihrer Beleuclitung hier Umgang nehmen’ zu diirfen.
Wir heben hervor, dass die Einnahmen fiir Miete von Roll-
material nur unerheblich um Fr. 14,426 gestiegen sind, with-
rend die den Bundesbahnen belasteten Ausgaben sich neuerdings



um Fr. 322,165 gesteigert haben, eine Erscheinung, die mit dem
Anwachsen des Giiterverkehrs zusammenhéingt.

Die Steigerung der Personalausgaben fir die Allge-
meine Verwaltung, die Bahnaufsicht und den Betrieb mit Inbegriff
der Bekleidungskosten und der Nebenbeziige um Fr. 6,550,560
gegenitber 1911, wozu noch Fr. 1,846,686 Mehreinlagen in die
Hiillfs- und Pensionskasse kommen, zeigt neuerdings, dass vor-
sichtiges Masshalten namentlich auch bei den Schlussnahmen der
Verwaltung iiber die Gehaltserhdhungen und Taglohnaufbesse-
rungen gerechtfertigt ist. Die notwendige Verbesserung der
Personalbeziige wurde in einer Weise durchgefithrt, die billigen
Anforderungen entspricht. Deren Abschluss durch die vorge-
nommene Revision des Reglementes iiber die Nebenbeziige und
die noch bevorstehende Abiinderung des Kleidungsreglementes
wird fiir 1913 neue Mehrbelastungen bringen.

Die Zunahme des Personalbestandes am Ende 1912 gegen-
iiber 1911, némlich

: 1912 1911 Vermehrung
Beamte und Angestellte mit Jahres-
gehalt . . . .. 24,130 23,448 682
Im rl aglohn oder Mormtslohn An- T
gestellte . . . . . . . 11,338 11,744 — 406

zusammen 35,468 35,192 276
ist durch die Verkehrsvermehrung bedingt.

Die namentlich im Giiterdienst notwendig gewordene be-
deutende Vermehrung der Fahrleistungen findet ihren Aus-
druck nicht nur in den Kosten der Personalvermehrung, sondern
auch in der erheblichen Steigerung des Materialverbrauchs
der Lokomotiven und Wagen um Fr. 990,120. Die Zahl
der geleisteten Lokomotivkilometer war nimlich 46,783,768 oder
1,795,218 = 3,00 %0 mehr als 1911; immerhin sind die Kosten
des Matermlvel brauchs per Lokomotivkilomcter oegennber 1911
von 40,02 auf 40,64 Cts. gefallen.

Die Unterhaltungskosten fiir das Rollmaterial
sind im wesentlichen aus dem gleichen Grunde um Fr. 1,157,148
gestiegen. Eine erhebliche Steigerung im Betrage von Fr. 918,419
zeigt auch die Erneuerung der Personen- und Last-
wagen, indem mehr erneuert worden sind: 4 Lokomotiven,
51 Personenwagen und 126 Lastwagen.

Die Kosten fiir Bureaubediirfnisse und Druck-
sachen, sowie fir Beleuchtung, Heizung und Reini-
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gung der Dienstlokale und der Bahnhife und Stationen konnten
dagegen neuerdings herabgesetzt werden.

Nur scheinbar ist die’ Vermehrung der Ausgaben fiir den
Publizititsdienst um Fr. 112,585; sie ist auf veriinderte
Buchung dieses Dienstes zuriickzufithren, der mit seinen Agen-
turen im Ausland, in Paris, London, New York und Berlin, be-
friedigend arbeitet.

Unter den Verschiedenen Ausgaben sind die Kosten
der Feuerversicherung mit Fr. 194,417 hervorzuheben.
Nachdem nun der Fonds fiir Versicherung gegen Feuerschaden
auf Fr. 573,300 angewachsen ist, ist auf den Zeitpunkt des
Ablaufes der bestehenden Versicherungsvertrige, den 30. Juni
1913, der Ubergang zur Selbstversicherung in Erwigung zu ziehen.:
Wiihrend unsere Primienleistungen von 1903/1912 Fr.1,126,244.75
betragen haben, haben wir vom Konsortium der Feuerversicherungs-
gesellschaften fir 639 Brandfille nur Entschadigungen von
Fr. 248,957. 35 bezogen.

Die grosse Vermehrung der Beitrige an die Hillfskassen,
Pensionen, Unterstiitzungen und Gratifikationen
um Fr. 1,940,172 ist in der Hauptsache den Gehaltserhohungen
zuzuschreiben, die sowohl wegen des neuen Besoldungsgesetzes
als auch wegen der periodischen dreijihrigen Aufbesserung ein-
getreten sind.

Die Rechnung iiber den Erneuerungsfonds schliesst
dieses Jahr mit einer Mehreinlage von nur Fr. 316,327 ab,
withrend diejenige von 1911 Fr. 1,589,934 betragen hat, die
von 1910 Fr. 2,101,196 und die von 1909 sogar Fr. 2,279,586.
Diese stark abweichenden Zahlen weisen nach, dass es verfriiht
wiire, an eine Revision der Erneuerungsfondsreglemente im Sinne
einer Herabsetzung der Einlagen zu denken. Uber das Anwachsen
und den heutigen Stand des Erneuerungsfonds gibt die Zusammen-
stellung auf Seite 61 des Geschiiftsberichtes Aufschluss; dessen
Bestand auf Ende 1912 betrigt Fr. 75,083,311.

Zur Gewinn- und Verlustreehnung ist hervorzuheben,
dass die Verzinsung der konsolidierten Anleihen von Fr. 48,171,208
auf Fr. 51,588,904, somit um Fr. 3,417,696 gestiegen ist; ander-
seits haben sich die Kontokorrentzinsen, Provisionen ete. von
Fr. 7,399,642 auf Fr. 2,523,131, somit um Fr. 4,876,511 ver-
mindert und der Ertrag verfigbarer Kapitalien und Bauzinse von
Fr. 5,431,247 auf Fr. 5,817,542, somit um Fr. 386,595 erhoht.
Die Zinslasten sind daher im ganzen von Fr. 50,139,603 auf
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Fr. 48,294,193 oder um Fr. 1,845,410 vermindert worden. Diese
Vermmderung ist in der Ha.uptsache zuriickzufithren auf den
Wegfall grosser Zinsvergiitungen, die zufolge des Riickkaufes der
Gotthardbahn 1911 verrechnet wurden.

Die gesetzlichen Amortisationsquoten fir 1912 be-
tragen Fr. 7,840,777 ; diese Amortisation hat auf Ende 1912 die
Summe von Fr. 53,293,495 erreicht (vgl. die Tabelle, Beilage II
zum Geschéftsbericht), dazu kommt die Amortisation von Bau-
ausgaben Fr. 4,602,243, totale Amortisation Fr: 57,895,738 gegen-
iiber einem zu amortisierenden Anlagekapital von Fr. 1,255,697,727.
Wenn die andern Abschreibungen fiir untergegangene Anlagen,
fir Kursverluste u. dgl. auf Anleiben, fiir das Hiilfskassendefizit
und fir Verschiedenes, die allerdings nicht den eigentlichen Amor-
tisationen gleichzustellen sind, hinzugefiigt werden im Betrage von
Fr. 23,360,086, ergibt sich, dass von den Bundesbahnen seit 1902
im ganzen Fr. 81,255,824 fiir Tilgungen aufgewendet worden sind.

Der Abschluss der Gewinn- und Verlustrechnung fir 1912
ergibt unter Weglassung der Aktivsaldovortrige Fr. 84,342,943
Einnahmen und Fr. 75,116,348 Ausgaben, somit einen Uberschuss
von Fr. 9,226,595. Die Einnahmen sind um Fr. 1,239,127 kleiner
als 1911, dagegen auch die Ausgaben um Fr. 2,333,783, so Uass
das Ergebnis um Fr. 1,094,656 giinstiger ist.

In der Bilanz ist die formelle Anderung zu verzeichnen,
dass der Baukonto und der Uberschuss des Riickkaufspreises
itber die Aktiven der friihern Gesellschaften in einen Gesamttitel
»Anlagekonto“zusammengefasst und dargestellt sind wie folgt:

I. Anlagelonio.
1. Baukonto:
«. Bahnanlage und feste Emrlchtunuen Fr. 1,036,181,731
b Rollmateual y s .. . 5 228,203,464
. Mobiliar und Grerutschaften r 22, 211 460

Fr. 1, ,286,596,655

2. Uberschuss des Riickkaufspreises iiber
die Aktiven der frithern Gesellschaften . 113,917,356

Fr. 1,400,514,011

Der Baukonto hatte Ende 1911 Fr. 1,263,464,507 be~
tragen, er hat somit um Fr. 23,132,140 zugenommen, und zwar:
Bahnanlage und feste Einrichtungen um Fr. 19,873,778, Roll-
material um Fr. 2,176,868 und Mobiliar und Geriitschaften um
Fr. 1,081,502. Das Detail ist im Geschiiftsbericht angegeben.




Die Anderungen im Konto ,Unvollendete Bauobjekte*
sind auf Seite 82 des Geschfisberichtes zusammengestellt; sie
betragen an Nettobauausgaben 1912 Fr. 30,457,779 und an Uber-
tragungen aus dem Konto ,Unvollendete Bauob ekte“ auf den
Baukonto Fr. 23,132,148 ; Besland Ende 1912 -Fr. 69,626,079,
Differenz gegeniiber 1911 Fr. 7,325,631.

Die ,Zu amortisierenden Verwendungen®“ haben
Ende 1911 Kursverluste auf Obhoatlonen Emlsswnen in der
gemiiss Obllgatlonenrecht zulissigen Hohe von Fr. 28,816,840
enthalten, sowie Fr. 1,021,055 fur untergegangene Anlagen Im
Laufe des Jahres 1912 sind fur untergegangene Anlagen 1,101,072
Franken und fiir Anfertigung von Anleihenstiteln “und Coupons—
bogen Fr. 40,628 hinzugekommen. Diese zwei Betrige sind
abgeschrieben worden und ausserdem obgenannte Fr. 1,021,055,
und an Kursverlusten u. dgl. Fr. 739,580, so dass der Konto Ende
- 1912 nur noch mit Fr. 28,077,260 fiir Kursverluste auf Anleihen
belastet ist.

Im iibrigen verweisen wir auf die Erlauterunoen und Ve1-
crlelchungen des Greschiftsberichtes zur Bilanz.

Der Rechnungsabschluss fir 1912 ergibt das erfreu-
liche Resultat, dass die Gewion- und Verlustrechnung einen
Aktivsaldo von Fr. 13,780,807 oder abaziglich des Aktivsaldos
vom Vorjahr mit Fr. 4,554,212 einen solchen von Fr. 9,226,595
verzeigt. Das Rechnungsjahr 1911 hatte einen Uberschuss von
rund 97/2 Millionen ergeben, aus dem aber noch Riickrechnungen
aus frithern Jahren zufolge des Riickkaufes der Gotthardbahn zu
tilgen waren und ausserordentliche Abschreibungen vorgenommen
wurden. Trotz der grossen Ausgabenvermehrung infolge des neuen
Besoldungsgesetzes ist somit das Schlussresultat von 1912 dem
von 1911 gleich geblieben.

Es entsteht neuerdings die Frage, wie der Uberschuss
der Gewinn- und Verlustrechnung zu verwenden sei, speziell
ob Art. 8 des Riickkaufsgesetzes iiber Bildung eines Reserve-
fonds Anwendung zu finden habe. Diese Frage ist schon
letztes Jahr im Nationalrat erortert worden, und es hat sich
gezeigt, dass der genannte Art. 8 in der heutigen Redaktion
praktisch nicht vollzogen werden kann. Das eidgendssische Eisen-
bahndepartement hat uns den Entwurf einer Gesetzesinderung
zur Begutachtung zugestellt; die beziiglichen Untersuchungen sind
aber noch nicht abgeschlossen, indem sie eine sorgfiltige Ab-
wiigung erfordern, damit nicht neuerdings tatsiichlich nicht aus-
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fithrbare oder fiir eine solide Finanzwirtschaft nachtelhge Be-
stimmungen erlassen werden.

Wir erachten es unter diesen Umstinden mit der General-
direktion fir zweckmiissig, den Uberschuss auch diesmal zum
grossen Teil zu ausserordentlichen Abschreibungen
zu verwenden und damit eine weitere Konsolidierung der Finanz-
lage der Bundesbabnen herbeizufiihren. Das erscheint heute um
so angezeigter, als der Stand des Geldmarktes es iusserst wiinsch-
bar macht, dessen Beanspruchung tunlichst - hinauszuschieben und
die verfﬂgbaren Mittel zu reservieren. Laut Bilanz betrugen diese
auf Ende 1912 an Kassenbestinden, Wechseln und Bankguthaben
Fr. 50,028,258, so dass auch fir 1913 die Emission eines neuen
Anleihens vermieden werden kann. .

In Ubereinstimmung mit der Generaldirektion halten wir es
fur richtig, vom Rest der Emissionskosten und der Kursverluste
anf dem 3!/2°o Bundesbahnanleihen von 1899/1902 rvon
Fr. 2,987,977 einen Betrag von Fr. 1,500,000 abzuschreiben.

Sodann sind vom Disagio von 6 Millionen fiir Ubernahme des
3'/2°/o Anleihens der Gotthardbahn noch Fr. 4,800,000 unge-
deckt. Wir waren der Ansicht, dass dieses Disagio ohne weiteres
dem Riickkaufspreis der Gotthardbahn, beziehungsweise dem
Posten: ,Uberschuss des Ritckkaufspreises iiber die Aktiven der
frithern Gesellschaft* beizufiigen sei, da dieses Verfahren bei
allen andern verstaatlichten Bahnen beobachtet worden war. Der
Bundesrat hat aber verfugt, diese 6 Millionen seien als Kurs-
verlust zu behandeln und in jihrlichen Raten von je Fr. 300,000
zu tilgen. Da nun die Mittel zur Verfiigung stehen, ist es am
einfachsten, den Posten sofort ganz abzuschreiben.

Fraglich kann sein, ob untergegangene Bauten, die schon
1912 ausser Betrieb gesetzt worden sind, aber erst im Jahre 1913
abgebrochen werden und zur Abschreibung kommen, anticipando
schon aus dem Saldo von 1912 abgeschrieben werden sollen. Diese
Posten sind : Fr. 170,000 fiir die alte Limmatbriicke in Wettingen
und Fr. 700,000 fir die Gebiude der alten Werkstitte in Ziirich,
zusammen Fr. 870,000, Wir erachten dicse Abschreibung als
zulissig.

Endlich beantragen wir, die Erhohung der Einlage zur
Deckung des versicherungstechnischen Delizits der Pensions- und
Hulfskasse von Fr. 915,000 auf Fr. 1,100,000, die im Budget
fir 1913 vorgesehen ist, schon fiir das Jahr 1912 eintreten zu
lassen und die Erginzungsquote von Fr. 185,000 dem Saldo zu
entnehmen. Es steht ausser Zweifel, dass auf Grund der bisherigen
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Erfahrungen die Defizite der Hiilfskassen grosser sind, als frither
angenommen wurde, und daher grossere Einlagen zu deren
Deckung gemacht werden miissen; je frither damit begonnen
wird, um so besser. i

Nach Vornahme dieser ausserordentlichen Zuwendungen
reduziert sich der Aktivsaldo von _ . . . Fr. 13,780,807. 07
um den Betrag von . . . . . . . . , 1,355,000. —

auf . . . . Fr. 6,425807. 07

welcher Uberschuss &ui neue Rechnung vorzutragen ist.

Zur Begriindung dieses erheblichen Saldovortrages verweisen
wir auf den oben .erwihnten Umstand, dass im ersten Quartal
des Jahres 1913 die Betriebseinnahmen allerdings noch eine
Steigerung  von Fr. 1,067,004 aufweisen, dagegen die Betriebs-
ausgaben auch eine noch grossere Steigerung von Fr. 3,535,021,
wovon rund Fr. 1,950,000 auf die Gehalts- und Lohnerhéhungen
fallen, die vom 1. April an letztes Jahr auch schon ausgegeben
worden sind.

In Wiirdigung aller massgebenden Faktoren kann die
finanzielle Lage der Bundesbahnen als eine befriedigende
bezeichnet werden. Es ist aber auch diesmal zu wiederholen,
dass dieser Stand nur erhalten werden kann, wenn in Bau und
Betrieb vorsichtig Mass gehalten wird. Wenn auch feststeht, dass
fir den Ausbau des Bundesbahnnetzes notwendigerweise noch
recht viel zu tun ist, kann die aus den Neu- und Umbauten sich
ergebende Vermehrung der Zinslast aufgebracht werden, falls die
erforderlichen Albelten, wie bisher, nach und nach zur Ausfithrung
kommen. Auch im Betrieb und spezlell im Fahrplanwesen ist
eine vorsichtige Zuriickhaltung angezeigt, damit die Ausgaben-
vermehrung mit der Verkehrssteigerung Schritt hilt.

Unter dieser Voraussetzung wird die Bundesbahnverwaltung
nicht nur den Anforderungen des tiaglichen Betricbes gerecht
werden, sie wird auch. ohne' Beunruhigung an die grossen Auf-
gaben herantleten kionnen, die ihrer in " nitherer und fernerer
Zukunft warten: wir elwalmen ausser der Durchfithrung des
elektrischen Betriebes auf den Hauptlinien und des weitern Aus-
baues des Bundesbahnnetzes den Bau einer Ostalpenbahn.

* A
%*

Aus dem Geschii.ftsberichte, den Ihnen die General-
direktion erstattet hat, heben wir folgende wichtige Beﬂeben-
heiten des Jahres 1912 hervor:
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I. Ineisenbahnpolitischer Hinsicht ist fiir die Bundes-
bahnen von grosser Bedeutung der Bundesbeschluss vom 10. Juli
1912 betreffend die Genfer Bahnhoffragen, welcher die
Vereinbarungen iiber den Riickkauf des Bahnhofes Genf-Cornavin
und der Linie Genf-La Plaine durch den Bund, den Bau und
Betrieb einer Verbindungsbahn zwischen den Bahnhifen Cornavin
und Eaux-Vives, sowie die Abtretung der Bahn Eaux-Vives-Anne-
masse durch den Kanton Genf an den Bund regelt.

Auf Grundlage dieser Vereinbarungen ist der Vertrag
vom 23. Mai 1912 zwischen den Bundesbahnen und der
Paris-Lyon-Mittelmeer-Bahn hetreffend den Durchlauf
der Ziuge der P.L.M. auf der Linie Genf-La Plaine und ihre
Zulassung in den Bahnhof Genf-Cornavin abgeschlossen worden.
Obwohl das franzosische Parlament den genannten Vertrag noch
nichl genehmigt hat, ist er durch Vereinbarung mit der P. L. M.
provisorisch auf den 1. Januar 1913 in Kraft gesetzt worden
und wird der Bahunhof Genf samt der Zufahrtslinie seither von
den Bundesbahnen betriehen. Der Vollzug der andern Vertrags-
bestimmungen, namentlich die Bahnhoferweiterung Genf und der
Bau der Verbindungsbahn, wird die Bundesbahnen mnoch oft
beschiftigen und ihre Finanzen stark belasten.

2. Die vom eidgendssischen Eisenbahndepartemente verlangte
Begutachtung des Rilckkaufes der Neuenburger Jura-
bahn und der Tosstalbahn durch die Generaldirektion
eroffnet die Aussicht auf eine bruchstiickweise Weiterfithrung
der Verstaatlichungsaktion.

3. Unter den Bauangelegenheiten sind die wichtigsten
die Inangriffnahme des Baues des II. Simplontunnels in Regie
und die Vergebung des Hauenstein-Basistunnels an eine
Bauunternehmung, deren Arbeiten programmgemiiss fortschreiten.

Zu erwiihnen ist ferner der Beginn der Bauarbeiten an der
schmalspurigen Brienzerseebahn, die nach endlosen
Verzogerungen withrend des Plangenehmigungsverfahrens endlich
in Angriff genommen werden konnten.

4. Die Mithiilfe der Bundesbahnen ist vom eidgendssischen
Eisenbahndepartement beansprucht worden fiir die Untersuchungen,
welche eine Forderung der Rheinschiffahrt bezwecken. Die
Bundesbahnen waren der Verbesserung der Rheinschiffahrt bis
Basel von jeher freundlich gesinnt und haben sich immer um
die Projekte einer Hafenanlage in Basel interessiert; dagegen
haben sic Bedenken gegen die derzeitige Ausdehnung der Schiff-
fahrtsbestrebungen bis zum Bodensee, wollen sich aber der Mit-
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arbeit nicht entziehen, um eine bessere technische Abklirung der
Angelegenheit zu erzielen.

5. Die Organisation der Abteilung fiir den elektri-
schen Bahnbetrieb und die Gewinnung eines tiichtigen Sach-
- verstiindigen fiir deren Leitung biirgt dafiir, dass die Elektrifizierung
der schweizerischen Hauptbahnen, in erster Linie der Bergstrecke
der Gotthardbahn, energisch an die Hand genommen wird.

6. Die Herabsetzung der Giitertarife der Basler Ver-
bindungsbahn kommt einem seit ' lingerer Zeit gea.usserten
Wunsche der Stadt Basel entgegen.

7. Die giinstigen Erfahrungen, - welche mit der 1911 pro-
visorisch eingefiihrten Ermiachtigung an die Stationen zur
direkten Erledigung von Entschidigungsanspriichen
wegen Verlustes, Minderung oder Beschidigung von
Transportgegenstinden gemacht wurden, veranlassten deren
definitive Einfiilhrung auf den 1. Februar 1913 durch ein Regle-
ment, das von uns am 18. Januar genehmigt worden war, nach-
dem der Bundesrat durch eine entsprechende Abinderung der
Vollziehungsverordnung zum Riickkaufsgesetz die erforderliche
Grundlage geschaffen hatte. Durch dieses Reglement sind die
Kompetenzen der Stationsbeamten zur Erledigung von Rekla-
mationen erheblich erweitert worden.

8. Die Generaldirektion hat unseres Erachtens mit Grund
zu einem Berichte des eidgendssischen Militirdepartements be-
treffend Tragung der Kosten der vom Bundesrate im In-
teresse der Landesverteidigung verlangten KErweite-
rungsbauten (Militirrampen etec.) an Anlagen der Bundes-
bahnen den Standpunkt geltend gemacht, dass Art. 14 des Eisen-
bahngesetzes, welcher fiir solche Anlagen eine Entschiddigungs-
pllicht des Bundes vorsieht, auch auf die Bundesbahnen Anwen-
dung finde und dass iiber Streitigkeiten zwischen der Militir- und
Bundesbahnverwaltung in solchen Fillen der Bundesrat zu ent-
scheiden habe.

9. Fiir das Personal der Bundesbahnen brachte das Jahr
1912 die vollstindige Dui'chfilhlung des neuen Besoldungs-
gesetzes und die Kinreihung in die Klassen und Stufen der
peuen Gehaltsordnung, cine neue Klassifikation der Stationen,
neue Reglemente betreffend dic Nebenbeziige des Zugs- und
Lokomotivpersonals sowie des Dampfbootpersonals und die Ent-
schiidigungen fiir Dienstreisen und bei Versetzungen, endlich
revidierte Lohnreglemente fiir die Arbeiter des Betriebes und der
Werkstitten. Alle Anderungen sind im Sinne der Besserstellung
vorgenommen worden.
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Durch den Bundesbeschluss: vom 9. Juli 1912 betreffend die
Ermichtigung von Beamten, Angestellten und Arbei-
tern der Bundesbahnen zur Annahme eines ¢ffentlichen
Amtes sind die Grundsitze fir das ganze Bundesbahnnetz ein-
heitlich festgestellt worden. Iin Reglement vom 18. November
trifft die erforderlichen Ausfiihrungsbestimmungen.

3% %
=

Zum Schlusse beehren wir uns, Ihnen in Ubereinstimmung
mit dem Vorschlage der Generaldirektion zu

beantragen:

1. Die Rechnungen des Jahres 1912 und die Bilanz auf
31. Dezember 1912 der Verwaltung der schweizerischen Bundes-
bahnen werden genehmigt.

2. Die Gewinn- und Verlustrechnung pro 1912 mit einem
Aktivsaldo von . . . . . . . . . . Fr. 13,780,807. 07
wird genehmigt. Aus diesem Saldo wird fiir
die auf Seite 212 des Berichtes der General-
direktion aufgefithrten ausserordentlichen Ab- '
schreibungen eine S8umme von . . . . .  7,355,000. —

verwendet und der Uberschuss von . . . Fr. 6,425,807. 07
auf neue Rechnung vorgetragen. |

3. Die Geschiftsfiilhrung der Verwaltung der schweizerischen
Bundesbahnen des Jahres 1912 wird genehmigt.

Genehmigen Sie, hochgeachteter Herr Bundesprisident, hoch-
geachtete Herren Bundesrite, die Versicherung unserer vollkom-
menen Hochachtung. '

Bern, den 29. April 1913.

Namens des Verwaltungsrates
der schweizerischen Bundesbahnen,

Der Priisident:
Casimir von Arx.
Der Sekretiir:
Oetiker.




	Bericht und Antrag des Verwaltungsrates der schweizerischen Bundesbahnen an den schweizerischen Bundesrat zuhanden der Bundesversammlung betreffend den Bericht der Generaldirektion über die Geschäftsführung und die Rechnungen der schweizerischen Bundesbahnen für das Jahr 1912

